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ErwGr

Erwägungsgrund 17 - Anpassung der VO (EG) Nr. 45/2001

1 Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates1) gilt für die
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der
Union. 2 Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und sonstige Rechtsakte der Union, die diese Verarbeitung
personenbezogener Daten regeln, sollten an die Grundsätze und Vorschriften der vorliegenden
Verordnung angepasst und im Lichte der vorliegenden Verordnung angewandt werden. 3 Um einen
soliden und kohärenten Rechtsrahmen im Bereich des Datenschutzes in der Union zu gewährleisten,
sollten die erforderlichen Anpassungen der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 im Anschluss an den Erlass
der vorliegenden Verordnung vorgenommen werden, damit sie gleichzeitig mit der vorliegenden
Verordnung angewandt werden können.

1)

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe
und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1).

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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